
Der Täter konnte somit aus den Reihen 
des Löschzuges Castropstammen. Sein Ziel 
hatte er aber nicht erreicht. Der Löschzug 
wurde zwar alarmiert, bei der Brandbe- 
kämpfung an dem Reihenhaus aber nicht 
eingesetzt. Daher schien die Gefahr weite 
rer Taten wahrscheinlich 

Um die Ermittlungen voranzutreiben 
und Präsenz zu zeigen, wurde ein Frage 
katalog erstelli und mit alten an dem Ein- 
satz am Reihenhaus eingesetzten Mitglie- 
dern des Löschzugs Castrop abgearbeitet. 
Dazu wurden diese van Ermittlungsteams 
zu Hause aufgesucht 

Vom Bauchgefühl eines Ermittlungs- 
teanıs verhielt sich dabei $. ein angehen. 
der Abiturient, der bei seinen Eltern in 
einem freistehenden Einfamilienhaus 
wohnte, leicht auffällig. Er ließ die ermi 
elnden Beanten trlz seiner Anwesen- 
heit ungewöhnlich lange warten und 
zeigte sich bei der Befragung insgesamt 
nervös. $. hatte sich, letztendlich erfolg- 
los. bei der Polizei Nordrhein- Westfalen. 
um einen Ausbildungsplatz beworben. 
Daher hatte er ein Praktikum auf der 
Polizeiwache in Castrop-Rauxel absol- 
viert 

Direkt nach der Befragung ereignete 
sich dann die nächste Tat. Wieder wurde 
Vefin der Nacht von dem Täter Benzin 
durch eine Briefklappe eines Reiheneck- 
hauses geschüttet und angezündet. Dor 50 
jährige Bewohner wurde jedoclt wach und 

konnte das sich ausbreitende Feuer noch 
selbstständig löschen. Der Rrand wurde 
(bewusst?] im Stadtteil Habinghorst gelept. 
für den der Läschzug Castrop nicht zu- 
ständig ist 

Dieser Brandort ermöglichte aber, mit 
den vorhandeneu Geruchsproben einen 
erneuten Mantrailereinsatz zu starten. Auf 
der Basisder neuen Täteespur führten 
beide Mantrailerhunde nach etwa km 
direkt zum Wohnhaus des. 

Nach amı selben Abend wurde $.fest- 
genommen. Er wurde zum Polizeipräsi- 
dium Recklinghausen gebracht, einer Ört- 
lichkeit, an der er sich nach eigenen An. 
gaben noch nie aufgehalten hatte. Dieser 
Örtswechselermögliche_eine Überprüfung, 
ob die Mantrailer tatsächlich nur der Ci 
uchsspur von 5. gefolgt sind 

‚Auch im Polizeipräsidium konnten die 
Hunde auf die immer gleiche Geruchs- 
probe (Brielklappe Einfamilienhaus) eine 
Spur aufnehmen und liefen direkt in den 
Schreibraum zum Tatverdächtigen. 

Vurch die anschließende Vernehmung 
konnten an fast allen von den Mantrailenn 
angezeigten Örtlichkeiten Bezüge (2. B 
Hausarzt, Hausapotheke, Hochhaus - 
Wohnort der Freundin, Besuch des Amis 
gerichts im Rahmen des Praktikums pp.) 
Zuns Verdächtigen hergestellt werden. 
Trotz einiger Widersprüche bestritt der 
Tatyerdachtige auch unter Vorhalt der 
Trailergehnisse jede Tatbeteiligung 

Entwicklungen und Bekämpfungsstrategien in einem ausgesprochen 
öffentlichkeitswirksamen Deliktsfeld 

Brandstiftung an Kraftfahrzeugen 

Thomas Reker, Kriminalrat, Hamburg 

Feuer und somit auch die damit zusammenhängsnden polizeilichen Ein- 
satzanlässe faszinieren die Menschen seit jeher. Bei Schadensfeuern oder 
defiktischen Einzeltaten ebbt dieses Interesse in der Regel bald wieder 
ab, Tatserien (»Der Feuerteufel von ...«) halten die Bevölkerung oft über 
Wochen und Monate in Atem. Breitet sich aber ein einzelnes Deliktsfeld 
wie im konkreten Fall Brandstiftung an Kraftfahrzeugen scheinbar. unbe- 
rechenbar und unkontrolliert über einen längeren Zeitraum in einer Stadt 
‚aus, steigert sich nicht nur das mediale und öffentliche Interesse deutlich 
über das sonst gewohnte Maß hinaus, die Potizei steht auch verstärkt in 
der Pflicht, eigene Strategien zu hinterfragen und nach neuen Bekämp- 
fungsansätzen zur Bewältigung des Problems zu suchen. 
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In dem Gutachten zu den gesicherten 
DNA-Spuren anı der Brieiklappe des Ein- 
familienhauses koanten dann alle Allelen 
von 8. nachgewiesen werden, Da cs sich 
aber um eine Mischspur handelte (Anteile 
einer zweiten unbekanulen Person}, 
konnte nicht mit hinreichender Wahr. 
scheinlichkeit davon ausgegangen werden. 
dass die vorgefundenen Allelen allein von 
dem Tatverdächtigen stammen. Aus die 
sen Grunde kam es nicht zu einer Anklage 
gegen S. 

I diesem Fall haben die Beweise nicht 
zu einer Anklage undu einer Verurteilu 
geführt. Dennoch wurde das wichtigste 
polizeiliche Ziel, die speziellen Brandstif- 
tungen so schnell wie möglich zu stoppen, 
erreichl. 

8. ist nicht mehr Mitglied der Freiwil- 
ligen Feuerwehr. Zuvor war er in der 
Feuerwehr und der Schule sche engagiert 
Er hatte eine Freundin und ein intakıes 
sozialer Umfeligg Elternhaus. 

S.besaßgrgg ayeiner Identifizierung 
nicht das typisch Täterprofil eines 
Brandstifiers aus der Freiwilligen Peuer- 
wehr. Sein Motiv bleibt letztendlich unklar 
‚Auswertungen seines Handys und seines. 
PC ließen anhand von dart aufällig 
nachgestellten Unfallszenen/Verband- 
ünlegungen vermuten, dass sein Handeln 
möglicherweise speziell auf das Ver- 
ursachen von Personenschäulen ausge 
richtet w. 

[aussangsiage 

In Hamburg wurden immer schon Kfrin 
Brand gesteckt. Die Motive für diese Taten 
waren vielfltig und reichten van Vers 
cherungsbeirug über Beziehungskonflikte 
und die Verdeckung anderer Straftaten bis 
hin zu politischen Beweggründen und vei 
nen Vananlismustaten, Zusammen init 

m Lefckten ats Brandursache, 
waren durchschnitlich bis zu zehn bren- 
wende Pahrzeug pro Monat „normale und 
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haben - bis.auf wenige herausragende 
Einzelfälle - nur eine sehr geringe mediale 
oder äffenchche Resonanz hervorgerufen. 

[Entwicktung ab 20039 

Dies änderte sich schlagartig im Herbst 
2009, als - quasi „aus heiterem Himmel« 
undnach ca. 69 Kfz-Brandstiftungenin den 
eisten acht Monaten des jahres - im Sep- 
tember 38 und im Oktober 20 Taten verübt 
wurden. Plausible Erklärungen für den 
plötzlichen gravierenden Anstieg der Fall 
zahlen lagen nicht vor, insbesondere die 
naheliegende Vermutung eines einzelnen 
Serientäters oder einer für die Taten ver- 
antworzlichen Gruppierung Heß sich nicht 
untermauern. Betroffen waren die Gebiete 
von 13 der 24 Hamburger Polizeikommis- 
Sariale, Tatmültel waren u. a. Grillanzün 
der, Klebstof, flüssiger Brandbeschleuni- 
ger (entweder direkt auf das Fahrzeug auf- 
gebracht, als getränkter Lappen oder als 
sogenannter „Molotow-Cocktaile), Papier 
sowie ein unter ein Fahrzeug gestellter 
Einweggrll. Ebenso gab es kein Muster bei 
den betroffenen Fahrzeugmarken (von 
Porsche und Bentley bis zu Fiat, Nissan und 
Skoda} oder dem engeren modus operandi, 
Ausgangspunkt der Brandsliftung waren 
zwar mehrheitlich die Fahrzeugreifen, an- 
gegrifen wurden aber auch Stoßfänger, 
Stoffdach, Motorraum sowie der 
Fahrzeuginnenraum. 

Schon in diesen frühen Stadium der 
Entwicklung ırat in mehreren Fällen ein 
Phänomen zutage, das wie geschaflen war, 
die öflentliche Aufmerksamkeit weiter an- 
zuheizen und in den folgenden 24 Jahren 
zunehmend an Bedeutung gewinnen sollte: 
die sogenannten »Mehrfachbrandstiftun- 
gen«. Wurde bis dahin aufgrund der meist 
konkret auf ein Kfz bezogenen Motivlage 
fast immer nur ein Fahrzeug direkt ange- 
griffen, traten mit der Zunahme der reinen 
Vandalismustaten ohne erkennbaren Be- 
zug des Täters zum Tatobjekt vermehrt 
Falle auf, in denen aus einer Vielzahl ver- 
fügbarer Kfz willkürlich mehrere Fahrzeu- 
ge ausgewählt und angezündet wurden. 
Der Hohepunkt solcher Taten sollte erstim 
Frühjahr und Herbst des Jahres 2011 er- 
reicht werden. 

Nach leicht rückläufigen Fallzahlen zum 
Jahresende 2009 und einem ruhigen Jah- 
resbeginn 2010 musste die Polizei Ham- 
burg ab MärzfApril 2010 erkennen, dass 
sich die Hoffnungen auf einen eininaligen 
»Ausreißer« im Vorjahr nicht erfüllen 
würden und das durchschnittliche Fall 
zahlaufkonmen sich beständig oberhalb 
des bis dahin gewohnten Niveaus einzu- 
pendeln drohte 

[konzept 2010 

Nachdem aufgrund der insbesondere in 
‚April 2010 erneut ansteigenden Fallzahlen 
ein Herangehen an das Delikisfeld außer- 
halb der bis dahin weitgehend örtlichen 
Sachbearbeitung geboten war. wurde die 
im Landeskriminalamt Hamburg für 
Kommissionsermitllungen zuständige, 
Dienststelle LKA 44 mit der zentralen 
Sachbearbeitung aller Fälle mit drei oder 
mehr angegriffenen Fahrzeugen betraut. 
Gleichzeitig wurden zur Nachtzeit in aus- 
gewählten Fahndungs- und Raumschutz- 
bereichen pro ag bis zu 250 Beamte zivı] 
und in Uniforen mit dem Ziel eingesetzt. 
Täter möglichst während der Tat anzu- 
reifen und festzunehnten. 

Beide Konzeptbestandteile wurden in 
den folgenden Monaten mit hohem Enge- 
gement und unter ausdrücklicher Zurück- 
Stellanganderer Aufgaben wahrgenommen. 
So umfassten die Ermittlungen des LKA 
neben der Feststellung der konkreten 
Brandursache und des Brandverlaufs sowie 
der akribischen Suche nach Spuren im un- 
mittelbaren Tatumfeldstandardmäßigauch 
Maßnahmen w:e die weiträumige Absuche 
möglicher Fluchtwege, die Sicherung aller 
verfigbaren Videoaufzeichnungenineinem 
Radiusvon mehreren Kilometernsowieeine 
Funkzellcnauswertung zum Abgleich mit 
anderen Tatorten. Auch Personenspür- 
hunde wurden im Einzeltall eingesetzt. 

Der außerordentliche Kräfteaufwand 
ur Nachtzeit war wiederum nur durch ei- 
ne konsequente Prioritätensetzung und 
unter Einbindung u- a. der örtlichen Poli- 
zeikommissariete eistbar, was miltelfeistig 
auch dort unvermeidliche Folgen für die 
Wahrnehmung der sonstigen Dienstge- 
schäfte halte. 

Imm Ergebnis war leider festzustellen, 
dass beide Ansatzpunkte nicht den erhoff- 
ten Erfolg brachten. So führten die Maß- 
nahmen des LKA zu keinem Durchbruch, „ 
insbesondere die Hoffnung auf Ermitt- 
hungsansätze aufgrund der Video- und 
Funkzellenauswertung erfüllen sich nicht 
Im Ergebnis wurden diese Maßnahmen 
kritischer hinterfragt und zunehmend nur 
noch anlassbezogen durchgeführt. 

Ähnlich erfolglos war letztlich das Ein- 
satzkonzept zur Nachtzeit. Zwar gab es 
aufgrund der zahlreichen überprüften 
Personen immter wieder Hinweise zu 
‚möglichen Tatverdächtigen sowie durch- 
aus interessante Erkenntnisse zu anderen 
Straftaten bishin zu einzelnen aufgeklorien. 
Sachverhalten, zin Durchbruch im Hin- 
blick auf das vusprüngliche Ziel blieb den 
Kräften jedoch verwehrt. Amı Ende stand 
der personell wahrscheinlich umfang 
reichste zusammenhängende Einsatz der 
Hanıburger Polizeigeschichte sowie die 
Erkenntnis, dass in einer Stadt mit ca. 4.000 

Silometern Straßennetz sowie annähernd 
1 Million Kraftlahrzeugen (und entspre 
chend vielen Tatgelegenheiten) der Ver- 
such, genau zur richtigen Zeit an der rich 
tigen Stelle zu sein, auch rnit einem erheb 
Jichen Kräfteaufivand der Suche nach der 
berühmten Stecknadel im Heuhaufen sehr 
nahekommt, Dies führte dazu, dass die 
Maßnahmen in einem ersten Schritt mo- 
difiziert und ab Frühjahr 2011 in ein an- 
lassbezogenes Fahndungskonzept über- 
führt wurden. 

[Konzept 2011 

Bereits während der noch laufenden Kon. 
zeptphase cles Jahres 2010 hatte sich die. 
Dienststelle für strategische Planung in- 
nerhalb des LKA der Thematik angenom 
ınen. Die dortigen Analyscergebnisse 
mündeten in der Empfehlung, neben der 
reinen Ermittlungstätigkeit allgemeine 
personen- und milieubezogene Erkennt- 
nisse Intensiv auszuwerten und so zu ver- 
dichten, dass cs ım Anschluss durch of- 
fensive polizeiliche Ansprachen möglich 
sein sollte, den Druck auf potenziell tatre- 
levante Personen und Milieus zu erhöhen 
und diese so nach Möglichkeit von der 
Begehung weiterer Taten abzuhalten. 

Dieser Empfehlung wurde gefolgt und 
im April 2011 die Gesamtzuständigkeit für 
beide Aspekte des künftigen Vorgehens 
{Ermitlungen sowie Auswertung und 
Prävention) auf eine Dienststelle der 
Zentraldirektion 64 (ZD 64} übertragen, 
Hierzu wurden insgesamt 14 Mitarbeiter 
anderer Dienstsiellen zu ZD 64 abgeordnet, 
gleichzeitig wurden im Bereich der Ju- 
gendschurzdienststellen zwei Trapps mit 
Jeweils sieben Mitarbeitern gebildet, die 
ausschließlich mil der Durchführung der 
Präventionsgespräche beauftragt wurden, 
Un möglichst gezielt vorgehen zu können, 
wurden die Maßnahinen anfänglich aufdie 
beiden am stärksten belasteten Bereiche 
innerhalb der Stadt und damit auf die Ge- 
biete von jeweils zwei benachbarten Poli- 
zeikommissariaten beschränkt. 

Schwieriger Start 
Der Start des neuen Bekäimpfungsansatzes 
und die Einarbeitungsphase der neuen 
Mitarbeiter wurden rund um den Zeit- 
punkt der Zuständigkeitsverlagerung be- 
Iastet durch eineh erneuten und fastex- 
plosionsartigen Anstieg der Fallzahlen. So 
würde jm April und Mai 2011 mit 44 bzw. 
58 Taten die bis dahin deutlich höchste 
monatliche Fallzahl aus dem September 
2009 (s. 0.) noch einmal klar übertroffen, 
letztlich Aelen mehr als ein Drittel aller 
Taten des Jahres 201 | in diese beiden Mo- 
nat.



Präventionsgespräche 
Vor diesem Hintergrund standen auch die 
ersten Schritte hin zur Umsetzung des 
präventiven Ansatzes unter einem erheb- 
Jichen internen und externen Erfolgs- und 
Erwartungsdruck, Auf die Ergebnisse der 
einsetzenden Präventionsgespräche waren 
die Beamten der ZD 64 und des Jugend- 
schutzes selbst wohl am meisten gespannt. 
Die politisch und polizeilich Verantwort- 
Jichen hatten zugesagt, das neue Vorgehen 
in den ersten Monaten nicht in Frage zu 
stellen. Sie standen aber unter der Be- 
obachtung einer aufgrund steigender Fall- 
zablen zunehmend nervösen und kriti- 
schen Medienlandschaft. Die Beamten 
wären sich der Auswirkungen auf das $i- 
cherheitsempfinden der Bevölkerung be- 
wusst 

In der Praxis wertet ZD 64 als Grund- 
lage alte aktuelien personenbezogenen In- 
farmationen = z. B. aus [dentitätsfeststel- 
lungen, Anbaltemeldungen, Strafanzeigen 
undden sich anschließlenden Ermittlungen 
sowie sonstigen Hinweisen aus der Bevöl 
kerung und der Polizei - aus und beweriet 
diese aufihre Relevanz. Ergibt die Bewer. 
tung, dass Personen eventuell Hinweise im 
Zusammenhang mit Kiz-Brandstifiuingen 
geben können, Ihnen eine Beratung zu 
techtlichen und tatsichlichen Folgen von 
solchen Taten Orientierung für ihr künfti 
ges Verhalten geben oder die Weitergabe 
dieser Informationen anderen Personen in 
ihrem Umfeld als Orientierung dienen 
könnte, erfolgt durch die Mitarbeiter des 
Jugendschutzes auf Grundlage des Ham- 
burgischen Gesetzes zum Schutz der öf- 
fentlichen Sicherheit und Ordnung 
(HmbSOG) ein Gesprächsangebot an diese 
Personen. Ein gleiches Angebot gcht im 
Einzelfall auch an die Besucher als relevant 
erkannter Önlichkeiten. Dieses Gespräch 
kann ohne Angabe von Gründen abgelchnt 
werden, die Quote der Gesprächsverei- 
gerer lag bisher bei ca. 7%. 

Nach über einem Jahr und der zu- 
nehmenden Annäherung an die Zahl von 
1.000 Präventionsgesprächen lisst sich 
zwar kein allgemein gültiges Fazit ziehen. 
einige interessante Feststellungen lassen 
sich aber dach treffen. 
> In beiden ursprünglichen Pilatberei- 

chen sind die Fallzahlen nach Beginn 
der Gespräche (wenn auch unter- 
schiedlich stark) zurückgegangen. 

= Nach der anlassbezogenen Ausweitung 
der Gespräche auf die Gebiete anterer 
Polzeikommissariate waren die Fall- 
zahlen auch dort häufig rückläufig, 
allerdings auch hier unterschiedlich 
stark und wicht immer dauerhaft 

> Die Einflussmöglichkeiten durch Pra- 
ventionsgesptäche sind dort besser, wo 
sich strukturierte Milieus identifizieren 
und gezielt ubearbeiten« lassen. 

> Präventionsgespräche müssen immer 

im Kontext zu den parallel laufenden 
Ermittlungen und im Abgleich der 
jeweiligen Erkenntnisse betrachtet 
werden, im Idealfall ergänzen sich 
beide Maßnahmen. 
Ein wichtiger positiver Nebeneflckt der 
Prävenuionsgespräche besteht in der 
gezichten und kleinteifigen Beschäfti- 
gung mil einem Gebiet, denn hieraus 
erwachsenden Kenntnis- und Erfah 
rungsschatz der Mitarbeiter und der 
sich daraus ergebenden Beurteilungssi- 
cherbeit in künftigen Sachverhalten. 

> Insgesamt spricht einiges dafür. dass 
der Ansatz der Präventionsgespräche 
sinnvoll ist und zu einer Beruhigung 
der Lage und einem Rückgang der 
Fallzahlen beitragen kann. eine »Wun. 
derwafle« sind die Gespräche jedoch 
nicht, 

Ermittlungen 
Hierunter sind neben den verschiedenen 
Maßnahmen gemäß Strafprozessordnung 
auch gezielt gegen Personen gerichtete ge- 
Tahrenabwehrende Observationen nach 
dem HmbSOG zu verstehen. Praktisch seit 
Übernahme der Zuständigkeit durch ZD 
64 werden regelmäßig Personen identif- 
Diert, deren Gefährdunyspotenzial im 
Hinblick aut mögliche künhige Taten so 
hoch eingeschätzt wird. dass sie zur Ge- 
fahrenabwehr kurz- oder langfristigen 
Observationen unterzogen werden. 

Letztlich war eine solche Mafßnahme 
auch Auslöser des bisher größten Ermitt- 
ungserfolges seit Übernahme der Zustin. 
digkeit durch ZD 64. Dabei kannte Ende 
Dezember 201 1 im Anschlussan eine Irisch 
begangene Tat ein 55- jähriger deutscher 
Staatsangehöriger festgenommen werden, 
derseitdemin Haft sitzt und dessen Prozess 
derzeit vor dem Landgericht Homburg 
Häuft, Alle fünf Taten, die ihm bisher kon- 
kret zur Last gelegt werden, sind Mehr- 
fachbrandstiftungen mit zusammen 22 di 
vekt angegrilenen Fahrzeugen. Die hohe 
kriminelle Energie und das geziclte und 
beharrliche Vorgehen des Tatverdächligen 
wird deutlich, wenn man die uatenstehen- 
de Skizze eines ihm über DNA-Spuren zu 
geordneten Tatortes im Hamburger Stadt. 
teil Rothenburgsort und dabei insbeson- 
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dere die weiträumige Verteilung der ange- 
griffenen Krafufahrzeuge beirachtet. 

Auffallend ist auch, dass alte nachge- 
wiesenen Taten in unterschiedlichen und 
teilweise weil voneinander entfernt geie- 
genen Stadtteilen verübt wurden. Bedenkt 
man zudem, dass die Zahl der Mehrfach- 
brandstifungen von 97 Taten im vergan- 
genen Jahr (womit in Hamburg jede dritte 
der 293 Kfz-Brandstiftungen 2011 eine 
Mehrfachbrandstiftung war) auf zehn. 
vergleichbare Taten in der ersten Jahres- 
hälfte 2012 zurückging, wird verständlich, 
warum dem Tatverdächtigen selbst bei 
zurückhaltender Bewertung seitens der 
hiesigen Dienststelle mindestens eine 
nitiere zweistelige Zahl an Taten allein 
für das Jahr 2011 zugerechnet wird. 

Hier zeigt sich allerdings ein generelles 
Dilemma dieses Deliktsfeldes, Die Ermit 
lungsarbeit leidet regelmäßig unter der fast 
immer ausgesprochen schlechten Spuren- 
und Beweislage. die selbst in Fallen mit ei- 
nem überzeugenden Tatverdacht ohne 
Geständnis selten eine gerichtsverwerthare 
Beweisführung ermöglicht. Auch im vor- 
Tiegenden Fall stehen im Gerichtsvertahren 
ausschließlich Sachbeweise sowie die Aus- 
sagen von Polizeibeamten und Personen 
aus dem Lebensumfeld des Angeklagten 
zur Verfügung, er selbst verweigert jede 
Einlassung zu den Tatvorwürfen. 

Dies relativiert auch die im Jahr 2011 
erzielte polizeiliche Aufklärungsguote von 
etwa 15%, da aufgrund der beschriebenen 
Probleme längst nicht jede an die Staats- 
anwaltschaft abgegebene Ermittlungssache 
Zu einer Anklage und nicht ede Anklage zu 
einer Verurteilung führt 

[zwischen Fazit 

Der Begriff Fazit ist an dieser Stelle eigent- 
lich ireelührend, kennzeichnet er doch üb- 
licherweise das Ende eines Prozesses und 
beschreibt sowohl wesentliche Ergebnisse 
sowie die daraus für die Zukunft au zi 
henden Konsequenzen. 

Der Prozess der Bekämpfung von 
Brandstiungen an Kfz ist in Hamburg je- 
doch weiter in vollem Gange, auch wenn 
die bisher erzielten Resultate in vielen Be- 
reichen durchaus positiv sind. $o konnten 
@. 60 Tatverdächtige - dasunter einige 
Mehrfachtäter niit dem oben geuaanten 
Serienbrandstifier an der Spitze - ermittelt 
worden und es gab in 2012 einen Rückgang 
der Fallzahlen im Vergleich zum ent 
sprechenden Vorjahreszeitraum um ca. 
50 % sowie der Mehrfschbrandstiftungen 
um annähernd 80 %. Trotzdern bleibt 
festzuhalten, dass einerseits das («Nor- 
mal-«}Niveau von vor dem September 
2009 noch nicht wiedererreicht wurde und 
andererseits in der Stadl weiterhin eine er- 
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Abb. 3 

hebliche Sensibilität in Bezug auf brenn- 
ende Kraftfahrzeuge besteht 

Dies erklärt sich vorrangig aus der ho- 
hen Gefährlichkeit dieses Deliktsfelde 
Neben der latenten Gefahr für die einge- 
setzen Kräfhe von Feuerwehr und Polizei 
hat es auch in Hamburg in der Vergan- 
genheit bereits einzelne Sachvechalte ge- 

geben, in denen ein Übergreifen der Flam. 
men auf Wohngebäude nicht vollständig. 
zu verhindern war und eine körperliche 
Schädigung von Personen nur mit knapper 
Not vermieden werden konnte. Beispiel- 
haft sei auf das nebenstehende Tatortfoto 
hingewiesen. Wer die Feuerentwicklung 
eines solchen Tatortes einmal erlebt hat, 
weiß, dass sowohl das Nachbarhaus als 
auch bei ungünstigen Windverhälnissen. 
auch das zum Tatort gehörende Holahaus 
sehr leicht zum Raub der Flammen hätten 
werden können. 

Dieses Bewusstsein ist durch die 
Ereignisse der letzten Jahre und die damit 
unvermeidlich verbundene intensive 
Berichterstaltung der Medien in der 
Bevölkerung deutlich präsenter als früher 
und wird hier auch als Mahnung an die 
Polizei verstanden, in den bisherigen 

Problernatik der Brandursachenermitttung und 

Täterfeststellung/Ermittlungen in einer Brandserie 

Pkw-Brände in Berlin 

Rene Lademann, Kriminaloherkommissar, und Egan Burrasch, Ing. f. 
Brandschutz, beide LKA Berlin 

Im Jahr 2011 beeinträchtigte eine umfangreiche Serie von Pkw-Bränden 
erheblich das Sicherheitsgefühl der Berliner Bevötkerung. Nahezu jede 
Nacht brannten im Stadtgebiet diverse hochwertige Fahrzeuge - ein 
Umstand, der entsprechenden Besitzern schlaflose Nächte bereitete. Im 
Zuge der Wahlen zum Berliner Partamert wurden die Brände auch 
zunehmend im Zusammenhang mit der inneren Sicherheit der Stadt zum 
politischen Wahlkampfthema. 

Schließlich wurde eine BAO mit dem Ziel eingerichtet, den Brandanschlä- 

gen nachhaltig ein Ende zu bereiten. 

[tagebilaisituation in Bertin 

Brände von Kraftfahrzeugen stellen in 
Berlin ein Phänomen dar, dasinden letzten 
Jahren steigende Fallzablen aufweist. Das 
güt besonders für Brandanschläge auf Pkw. 
Der Anteil von Kfz-Bränden ist im Ver- 
gleich zur Gesamtanzahl der polizeilich 
registrierten Brände seit dem Jahr 2005 
überproporlional angestiegen. Besonders 
signifikant siegen die Fallzahlen im Jahr 
O1, als in den Sommermonaten juni bis 
August im Stadtgebiet nahezu jede Nacht 

diverse Autos in Flanmen standen. Inklu- 
sive der im Zuge von Brandiegungen kol- 
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umlangreichen Bemühungen nicht nach 
zulassen und sich nicht zu früh mil dem 
bereits Erreichten zufriedenzugeben. 

Insofern wird seitens der ZD 64 auch 
bewusst auf jede öftendliche Äußerung 
verzichtet, die so elwas wie eine vorzeilige 
»Entwarnung« signalisiert. Was jedoch aus 
hiesiger Sicht festgestellt werden kann, ist, 
dass es derzeit in Hamburg zum aktuellen 
Vorgehen bei der Bekämpfung von 
Brandstiftungen an Kfz keine realistische. 
Alternative gibt, zumal alle Beteiligten zu- 
nehmend von ihrer zwischenzeitlich er- 
worbenen Handlungssicherheit in ihrem 
iswelligen Aufgabengebiet profitieren. Dies 
istneben der unverändert kohen Motiva- 
ion der Mitarbeiter die beste Vorausset- 
zung für weiterhin erfolgreiche Arbeit in. 
ıliesem komplexen und anspruchsvollen 
Krirminalitäsfeld. 

lateral betroffenen Fahrzeuge wurden im 
Jahr 2011 in Berlin sogar 759 Fahrzeuge 
durch Brandanschläge zerstört oder be- 
schädigt. 

Betroffen waren überwiegend hoch- 
wertige Fahrzeuge der Hersteller Daimler 
Benz, BMW, Porsche, Audi und VW. 
Privatfahrzeuge ohne 
keit einer Zugehöri 
einer bestimmten Gruppierung (z. B. Par- 
seien, Firmen, Gewerkschaften etc.) waren 
wesentlich häufiger betroflen als Fahr- 
zuge, die solche Erkennbarkeiten aufwie- 
sen. 

Die Hochwertigkeit der Fahrzeuge als 
gemeinsames Merkmal ließ jedoch auf die 
Zugehörigkeit der Fahrzeughalier zu einer 
bestimmten sozialen Schicht und damit auf 
eine gezielte Auswahl der Brandobjekte 
schließen. 

[_Deliktische Würdigung 

Stellen Brandiegungen an Krakführzeugen 
bis zur lewzten großen Sirafrechtsreform im 
Jahr 1998 deliktisch betrachtet lediglich 
Sachbeschädigungen dar. handelt es sich 
nunmehr um Brandstiftungen gemäß 308. 
Abs. 1 Nr- 4 SIGB. Die gesetzliche Strafan- 
drohung lautet Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu zehn Jahren. Gemäß $ 12 StGB 
handelt es sich daher bei der Brandlegung 
a einem Kfz um einen Verbrechenstatbe- 
stand. 

Der Straftatenkatalog des $ 1004 SIPO 
beinhaltet inn Abs. 2 Nr. I Buchstabe su, . 
auch Brandstiftung gemäß $ 306 StGB. im 
Zugeder Ermittlungen sind,abgeschen vor 
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Abb. 1: LKA Berlin: Übersicht zur Serie: Berliner Stadtgebiet 
den sonstigen polizeilich zulässigen Maß- 
nahmen, damit auch zulässig, 
> die Überwachung der Telekommuni- 

kation ($ 1002 StPO), 
3 die Aufzeichnung des außerhalb von 

Wohnungen gesprochenen Wortes 
(8 1007 PO), 

> die Erhebung von Verkehrsdaten 
(8 1008 StPO} sowie 

> Maßnahuien bei Mobilfunkendgeräten 
(8 100: StPO) 
Allen strafprozessualen Maßnahmen 

muss eine Strafit - 7. B. eine Brandstif- 
tung gem. $ 306 StGB - zugrunde liegen 
($ 183 StPO). Diese einfache zwingende 
Voraussetzung stellt bei den Ermittlungen 
im Zusammenhang mit Branddelikten - 
anders als In anderen Deliktsbereichen - 
eine nicht unbeschtliche Problematik dar. 
Die Ursache eines Brandes ist nämlich 
nicht zwingend in einem vorätzlichen 
menschlichen - und damit strafbaren - 
Handeln begründet 

Vor der Durchführung weiterer poli 
zeilicher Maßnahmen und der Aufnahme 
von Ermitllungen zur Täterfeststellung 
muss daher zunächst die Ursache eines 
Brandes beweiskräftig und gerichtsver- 
wertbar ermittelt und aufgeklärt werden. 

‚Abgesehen von fahrlässigen Brandver- 
rsachungen, die strafrechtlich ebenfalls 
relevanı sein können, Im Zusammenhang 
mit Kfz-Bränden jedoch zu vernachlässigen 
Sind, seien als mögliche Brandursachen u.a. 
> natürliche a. B. Blitzeinschlag, Son- 

nenstrahlung, Marderfraß) sowie 
+» chemische, biologische Prozesse. 

(Selbstentzündungen) und 
> technische Ursachen (z. B. Schlag. Rei 

bung, bauliche Mängel) genannt. 
Den technischen Brandursachen fällt im 
Zusammenhang mit Kfz-Bränden beson. 
deres Gewicht zu, da diesen auch die 
möglichen elektrischen Brandursachen 

durch technische Defekte oder Mängel 
zuzurechnen sind, 

Kia, insbesondere moderne Pkw, sind 
heute auf engstem Raum - vor allem Im 
Bereich des Motorraumes - aufgrund di 
verser 1echnischer Bauteile mit einer um- 
fangreichen Bordelektronik versehen. Die 
Problematik besteht darin, einen wechni- 
schen Defekt als Brandursache ausschlie- 
ßen zu können, um eine vorsätzliche 
Brandlegung mit den sich anschließenden 
polizeilichen Maßnahmen zur Täterer- 
mittlung gerichtsverwertbar begründen zu 
können. 

[Moderne Technik 

Die zunehmende Modernisierung von 
Krahfahrzeugen bietet nicht nur einen 
größeren Fahrkorafort, einen besseren 
Rundumschutz der Insassen undeme hö- 
here Wirtschaftlichkeit, sie setzt auch neue. 
Maßstäbe für die Brandursachenermitt 
Jung, Die fortschreitende technische Ent. 
wicklung in Kfz stelit eine ständige Fe 
rausforderung für den Ermittlungsdienst 
dar. Schon der enorme Anteil von elekt 

‚Abb. 2: IKA Berlin: Im Jahr 2011 ein 
häufiges Bid auf Berliner Straßen: bren- 
nender Pkw 
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Abb. 3: LKA Berlin: BMW-Cabrio, massive 
Brandzerstörung, auf dem Fahrersitz teiver- 
brannter Papierstapel, 
tunischen Bauteilen und Geräten bietet 
zwar bei den offensichtlich technischen 
Ursachen einen Ansatzpunkt. Aber gerade 
dieser ist - melst - unerreichbar in Kunst- 
stoff verkapselt und im Brandiall zumeist 
thermisch in dem Maße zerstört, dass 
Rückschlüsse unmöglich sind, Selbst 
Sachverständige stehen oft vor einem un- 
lösbaren Problem und können sich dann 
nicht auf eine Brandursache festlegen. 

Die Beispiele lassen sich fortsetzen, 2, R. 
mit dem durch Brandeinwirkung ausge- 
lösten pyrotechnischen Guctstraffer, der zu 
einem verfälschten Abbrandbild in der 
Fahrgastzeile führen kann. 

Die zunehmende Verwendung von 
Kunststoffen im Motorraum und im Ka: 
mosseriebau (Radkästen, Stoßstangenver- 
kleidungen, Kotflügel etc.) sowie deren 
Kombination mit Aluminium-Legierun- 
gen für ganze Katosserien ändern das Ab- 
brandverhalten und das übrigbieibende 
Spurenbild 

Magnesiumtegierungen haben ebenfalls 
schon Jange Einzug im Fahrzeugbau ge- 
halten. Je nach Zusammensetzung führte 
diese Konstellation schon ofı zur vollstän- 
digen Zerstörung von tragenden Kon- 
Struktionsteilen, deren Abbrand von der 
Feuerwehr nicht zu beeinflussen war. 

Nicht unerwähnt soll die Verwendung 
won Kunststoff für Krafistofftanks bleiben. 
Diese können bei einem Vollbrand des 
Fahrzeuges Ihermisch erweichen, ihren 
Inhalt freigeben und den weiteren Abbrand 
nicht nur beeinflussen, sondern auch das 
Brandspurenbild erheblich verändern. 

[Brandspurenbitder 

Technische Ursachen, unsachgemäße Re- 
Paraturarbeiten oder Unfälle verursachten 
‚Ährlich eine Reihe von Kfr-Bränden, Be- 
sorgnis ertegend ist, dass sich Brandspu- 
renbilder im Zusammenhang mit Vor- 
satztaten häufen: 
> Vollständiger Abbrand des Kfz mit 

totaler Ausglühung und Abschmelzung 
von Aluminiumteilen - Brandursache 
nicht eindeutig zu klären. 
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‚Abb. 8: Der Papierstapel auf dem Fahrersitz 
des BMW-Cabric ist nur teilweise verbrannt 
und nach Löscharbeiten noch erkennbar. 
{Zündung mit offener Flamme, gleichzeitig 
flüssiger Brandbeschleuniger) 

> Wellenförmige Fensterverglasung 
durch plötzliche, starke Hitzeeinwir- 
kung (sog. GlasAuss) ist Anzeichen für 
Brandbeschleuniger 

> Thermischer Übergrif vom Reifen über 
den Radkasten in den Motarraumı (bei 
technischem Defekt auch umgekehrt 
möglich) stellt ein häufiges Brandbild 
der. 

> Abbrand der Bereifung bis auf die 
Auflageflächen unterhalb der Felgen 
2. B. bei Grilkohleanzünder. 

> Totaler Abbrand der Bereifung mit 
Abschmelzung der Aluminiumfelgen 
durch flössigen Brandbeschleuniger. 

> Ausbrend der Personenkabine mit 
übergreifenden Schäden auf Motor- 
und Kofferraum weist auf Inbrandset- 
zen. 

> Karosserieschäden oder eingeschlagene 
Seitenfenster, die nicht mit dem Brand 
zuerklären sind, sowie fehlende Radios, 
Navigationsgeräte eic. deuten auf Ver- 
deckungsbrand oder Betrug hin. 

> Verbrannte Kunststoflieile am Fahr- 
zeug, die von selbst oder durch zeitiges 
Eingreifen erloschen sind, weisen auf 
Zündversuche (Zündholz- oder Feuer- 
zeug) hin. 

Bei den letztgenannten Versuchen können 
sich im Nahbereich oder unter den Fahr- 
zeugen Reste von 2..B. Papier, Pappe, Ker- 
zen, Griltkohle, Plastik- oder Glasflaschen 
mit eingedrehten Stoffeilen Anden lassen. 
die nicht dem Fahrzeug zuzuordnen sind. 

‚Abb. 5: [KA Berlin: Angezündete Kunst- 

stofstoßstange 

[inbranasetzungen 

Fahrzeuge mit Benzin zu übergießen und 
anzuzünden ist tterseits beliebt und ef- 
fektiv. In kürzester Zeit wird ein Total- 
schaden erreicht, Einziger Nachteil für 
den/die Täter ist, das Benzin unauffällig 
mitzuführen und die Tat unbemerki aus- 
zuführen. Es haben sich einfache, wirksame 
Methoden herauskristallisiert, z. B. 
> das Auflegen und Inbrandsetzen von 

brennbaren Materialen (Grillanzün- 
der, Benzin, ölgetränkte Lappen. zer- 
knüllte Zeitungen, selten geworden, 
Pattex-Klebar] auf einem oder nehre 
ren Reifen. 

> Außenliegende Kunststofteile werden 
mit offener Flamme (Zündholz, Feuer. 
zeug) in Brand gesetzt, z. B. Kühler-, 
Stoßstangenverkleidungen. Lichtabde- 
kungen o.Ä 

> Campinggaskartuschen, die brennend 
neben, auf einem Reifen oder unter das 
Fahrzeug gestellt werden. 

> Einbringen brennender Zeitungen, 
Lappen, Wunderkerzen oder Pyro- 
technik in Lüftungsschlitze oder Küh 
Terverkleidung 

[Brangbeschleuniger 

Als Brandbeschleuniger wird fast aus- 
‚nahmslos Benzin verwendet, das auf, in 
oder unter das Fahrzeug sowie gegen die 
Reifen geschütiet und angezündet wird. 
Arandsätze wie Molotow-Cocktails werden 
dabei selten benutzt. 

Der Nachweisistofi anhand von Resten 
der Bereifung (Aufageflächen unter den 
Eelgen) oder Polstermaterial, Fußmatten, 
Teppichboden etc. zu erbringen, gelegent- 
lich durch Proben aus dem Erdreich. Ein 
Beszintank aus Kunststoff kann durch 
Brandeinwirkumg seinen lahall feeisetzen 
unddas Brandbild verändert (Abbrand von 
Unterbadens und Reifen-Trugspur). 

Konsequenzen für die weiteren 
Ermittlungen 

Bei den Branderruittlungen ist das verän- 
derte Abbrandverhalten durch den hähe- 
ren Einsatz von Kunststoffen, Aluminium 
und Magwesium-Legierungen zu beachten. 
Durch die Verkürzung der Brandübertra- 
gungszeitspannen zwischen Molorraum, 
Kabine und Kofferraum erklären sich von 
Zeugen wahrgenommene Knailgeräusche 
während des Brandes, diei.d. R. auf die 
ausgelösten pyrotechnischen Gurtstraffer 
oder zerplatzenden Reifen zurückzuführen 
sind. 

‚Abb, 5: LKA Berlin: Der linke Hinterreifen des. 
Trabant ist als Spurenträger erhalte. 

Amı erfolgversprechendsten ist die Su- 
he nach Resten von Zündmitteln direkt 
amı und unter dem Fahrzeug, Die nähere 
Umgebung sollte abgesucht werden, da 
Reste vom Löschwasser forigespült sein. 
könnten. 

Bei wiederholt bei einem Fahrzeugtyp 
auftretenden Brandbildern ist die Rück- 
sprache mit dem Hersteller hilfreich. Mit 
unter läuft bereits eine Rückrufaktion. 

[_Kriminologische Betrachtungen 

Hinsichtlich der Brandlegung an Kfz sind 
verschiedene Taimotive feststellbar: 
> Bei geringwertigen Fahrzeugen handelt 

es sich oftmals um Bezichungstaten 
gegen das Opfer (Rache, verschmähter 
Liebhaber). Meist kann der/die 
Geschädigtefr) einen konkreten Ta 
verdacht äußern. 

> Bei finanziellen Talmotiv wird das 
eigene Fahrzeug in betrügerischer 
‚Absicht zerstört, Versicherungseistun- 
gen zu erlangen, nach selbst-/mitver- 
schuldeten Unfällen mit größerem 
Schaden. Prüfung des brandbetrofenen 
Fahrzeuges hinsichtlich erkennbare 
Unfallschäden. 

> Kfz werden zur Vernichtung von Spu- 
ten nach vorausgegangenen Straftaten 
in Brand gesetzt, z. B. nach Diebstahl 
‚oder dem aLeerfahrens des Tanks nach 
Batwendung zu emer Spazierfahrt, Die 
Brandorie liegen abgelegen, an Stellen 
ohne oder mit geringem Publikums“ 
verkehr (z.B. Waldgebiele). 

> Während die zuvor genannten Taten 
Binzeltaten waren und das Motiv nach 
der Tat befriedigt is, also nicht weiter 
besteht, treten im Zusammenhang mit 
Serientaten andere Motive in den Vor- 
dergrund. Hier besteht die Motivation 
nach der Tat fort und führt zu weiteren 
Tatbegehungen 

Unter kriminologischen Gesichtspunkten 
ist hier der alleinstehende. oft berußs- und 
arbeitslose erwachsene Mann zu verstehen, 
der alkoholisiert als Alleintäter in seinem 
sozialen Nahraum Brändelegt. Dieserfolgt 



meist aus einer (Inter- oder sntra-)Kon- 
lktsitwation heraus, oR zum Ausgleich 
sozialer Defizite mit Ichlendem Schuld- 
und Unrechtsbewusstsein. 

Auffälfig oft ist festzustellen, dass zwi- 
schen mehreren Tatserien längere Pausen 
hegen, in denen keine weiteren Taten be- 
gangen werden. Im Zuge der späteren 
Vernehmung des Täters wird oh lestge- 
stellt, dass bestimmte Konflikisituationen 
in diesem Zeitraum nicht entstanden oder 
soziale Defizite anderweitig ausgeglichen 
werden konnten. Beispielsweise hatte ein 
zuvor arbeitsloser Täter zwischenzeitlich 
Arbeit, sobald er diese wieder verloren 
hate, legte er weitere Brände, Ähnlich 
verhält es sich mit aleinstehenden Brand- 
süttern, dir unmittelbar nach Ende ihrer 
Beziehung erneut Taten begehen. Teilweise 
sind diese psychisch krank, oft er 
deutlichen Afinität zu Feuer. 

Letztlich mässen noch politisch moti- 
vierte Brandstfter aus dem Umfeld der in 
Berlin verhältnismäßig stark vertretenen 
Yinksautonomen Szene angeführt werden. 
Ihr Tatmotivliegtim Widerstand gegen die 
sozialen Strukturen begründet («Klasse 
gegen Klasses, Feindbild Staat, Gentrifi- 
zierung von Wohnviertein, Kreuzberger 
1. Mai). 

[räteridentiizierung 

Die Suche nach dem Brandstifter erweist 
sich meist noch schwieriger als die Festle- 
gung der Brandursache. Kriminaltechnisch 
auswertbare Täterspuren (z.B. DNA, dak- 
tyloskopische Spuren, Fasern) sind an 
Brandorten kaum vorhanden, weil die Tä- 
terkaum Spuren hinterlassen und diediese 
falls sie doch vorhanden sein sollten, meist 
durch die Brandeinwirkungen oder das 
Löschen zerstört bzw. unbrauchbar wer- 
den. 

Ein weiteres Beweisproblem stellen die 
&ei zugänglichen Brandorte dar, bei denen 
allein die Feststellung einer Spur, sofern sie 
nicht definitiv als tatrefevant eigestuft 
"werden kann, als Beweismittel nach nicht 
ausreicht. Die am Brandort gesicherten 
Spuren des Brandnuitiels lassen kaum di- 
sekte Rückschlüsse auf den Täter zu und 
esmöglichen in seltenen Fällen Hinweise 
auf Tatzusammenhänge. 

Augenzeugen, die den Täter unmittel 
bar bei der Tatausführung beobachten. 
sind selten. Das resultiert aus dem zeitli- 
chen Vorsprung des Taters von der Tat bis 
Zur Brandentdeckung, Es ist normal, dass 
Zeugen ihre Umgebung erst aufmerksam 
dann befob)achten, wenn sie.den Brand 
bemerkt haben. Gerade in einer Großstadt 

fi Berlin wird ohne Signal weder auf 
P ersonen noch auf VegenttarieTz. 
Fahrzeuge) geachtet. Die Zeit von der 

Zündung bis Zur Entdeckung kann der 
Täter unbehelligt nutzen, sich unerkannt 
zu entfernen. Die Feststellung seiner An- 
wesenheit im unmittelbaren Umfeld des 
Brandortes is als Tatbeweis nicht ausrei- 
hend, auch wenn ein Intensiver Tatver- 
dacht besteht, 

[Bransanschläge auf prw 

Sind die konventionellen Ermitlungsme- 
thoden ausgeschüpf, können bei folgen- 
schweren Bränden oder Brandserien wei 
tere kriminaltaktische und rechtliche 
Möglichkeiten in Betracht kommen, die 
polizeilichen Ziele zu erreichen. Das soll 
amı Beispiel der in den Medien breit dis- 
kutierten Serie von Pkw-Bränden im fahr 
2011 dargestellt werden. Zwischen Juni 
und August 2011 wurden im Berliner 
Stadtgebiet etwa 150 hachwertige Fohr- 
zuge durch Brandanschläge zerstort. 
Durch die nächtlichen Brände war das Si 
cherheitsgefühl der Bevölkerung stark be- 
einträchtigt. Um die Brandserie zu been- 
den, wurde eine Besondere Aufbauorgani 
sation {BAO) eingerichtet, die später in 
ne Ermittlungsgruppe überführt wurde, 
Deren erfolgreiche Tätigkeit führte zur 
Festnahme des Täters, 

Dabei wurden zu jedem Brandort 
Funkzeliendaten im Sinne des $ 100g SıPO 
‚erhoben. Hierbei wurden jeweils alle Mo- 
biltelefone erfasst, die zur Tatzeit {mit Vor- 
und Nachtatphase) in relevanten Funkzel- 
len eingeloggt waren. Ermittlungen beiden 
mehrfach an den Fatorten eingeloggten 
Telefonen begründeten bereits einen Tat- 
verdacht. Die Handhabung von Massen- 
daten stellt bei diesen Ermittlungen ein 
besonderes (organisatorisches und techni- 
sches) Problem der Ermiltlungskonmis 
sion dar. Selbst zur Nachtzeit sind in Berlin 
in einer Funkzelie mehrere Tausend Tele- 
fone eingeloggt Schnell konnte festgestellt 
werden, dass sich Taten mit gleichen mo- 
dus operandi innerhalb des Stadtgebietes 
an bestimmten eingrenzbaren Orien häuf- 
ten. Diese Fahndungsbereiche wurden mit 
hohem Personaleinsatz und Unterstützung 
der Bundespolizei verdsckt aufgeklärt. Be- 
sönderes Augenmerk wurde dabei auf po 
tenzielle Brandobjekte gelegt. 

An strategisch wichtigen Stellen wurden 
(durch polizeiliche Einsatzkräfte Zufahrt 
traßen besetzı, die in die betroffenen Be- 

reiche führten, um passierende Fahrzeuge, 
Fahrradfahrer und Fußgänger aufnehmen, 
beobachten und ggf. gezielt kontrallieren 
zu können. 

‚Zudem wurden Polizcıhubschrauber 
‚mit Wärmebildkameras eingesetzl, mit 
denen sich - auch bei Dunkelheit - aus 
großer Entfernung Personenbewegungen 
beobachten lassen. Einsatzkräfte in bür- 
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Abb. 7: LKA Berlin: A-Klasse Mercedes, 
Brandursache: Grilkohleanzünder auf dem 
rechten Vorderrad 

gerlicher Kleidung hielten sich zudem je 
öffentlichen Verkehrsmitteln auf, um ver- 
dächtige Personen aufzunehmen und zu, 
beobachten. Im Anschluss an lestgestellte 
Taten wurden U-Bahnen aul dem ver- 
meintlichen Fluchtweg des Täters ebenfall 
gezielt durch Einsatzkräfte besetzt, da sicht 
im Zuge der Ermitthungen der Verdacht 
ergab, dass der Täter möglicherweise zu: 
Erreichen und Verlassen der Brandorte 
öffenliche Verkehrsmittel nutzen könne 
‚Aus diesemy Grunde wurden auch Video- 
Aufzeichnungen von selevanten, talortna- 
hen Bahnhöfen der Berliner Verkehrsbe- 
triebe ausgewertet. 

Im Zuge dieser Ermittlungen konnte 
‚eine männliche Person beobachtet werden, 
die sich unmittelbar vor und nach einem 
Brandereignis auf einem tatortnaben. 
Bahnsteig aufhielt, Kurz darauf konnte die 
Persan identifiziert werden. Anschließende 
Observationsmaßnahmen ergaben, dass es 
um die verschiedenen Anlaufponkte der 
Person vermehrt zu Brandstitungen an 
Kfz. gekommen wer. Eine Tatbeobachtung 
des 27-jhrigen Tatverdächtigen während 
der Obserwationsmaßnahmen gelang 
nicht 

Im Zuge seiner Vernehmung stellte er 
die Taten und seine Anwesenheit in der 
Nähe der Brandorie zunächst in Abrede. 
Nach Vorlage des Videnmaterials zeigte er 
sich letztlich doch geständig. 

Die Funkzellenauswertung ergab, dass 
sich der Verdächtige vor Beginn der Taten 
oft im Nahbereich der Brandore aufge: 
halten hatıe. Nach diversen Vernehmun- 
gen und nächtlichen Tatortbegehungen 
konnten dem Beschuldigten schließlich. 
102 Toten beweiskräflig zugeordnet wer- 
den, zu denen der Täter sich geständig 
zeigte und deutliches Täterwissen offen. 
barte. Die Taten wurden einfach und 
schnell ausgeführt: Auf einen der Reifen 
wurde ein Grillanzünder entzündet, dann 
ein geordnetes Entfernen vom Brandort. 

Sein Motiv war Sozilneid, Er war ar- 
beitslos, verschuldet und handelte aus dem 
Gefühl der Ungerechtigkeit: „Während es 

3 Yl. Gudorf, Verkehrie Welt, DPoIBL.60L 
s 
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ihm finanziell schlecht gegangen sei, 
konnten sich andere teure Pkw leisten.« 
Beeinflosst wurde er auch von der Enttäu- 
schung im Bezug auf eine erhoffte Liebes- 
beziehung im Vorfeld der ersten Brandle- 
gung. 

Die Medienberichterstattung empfand 
er als »Erfelgserlebnis«. Das habe ihn zu 
weiteren Brandstiftungen mativiert, 

Zum Zeitpunkt der Observation befand 
sich der Beschuldigte In einem neuen Ar- 
beitsverhälinis und habe daher keine wei- 
teren Brände gelegt. Er wurde irn April 

Eine eingriffsrechtliche Betrachtung 

2012 zu einer siebenjührigen Haftstrafe 
verurteilt, 

[razit 

Brände, insbesondere an Pkws, stellen vor 
dem Hintergrund der möglichen Ursachen 
und Motive den Ermittler vor eine große 
Herausforderung. Das besonders anı- 
spruchsvolle Phänomen erweist sich durch 
die gerichtlichen Anforderungen an die 

Polizeiliche Maßnahmen der 
Strafverfolgung an Brandorten 

Marcello Baldarelli, Erster Poltzeihauptkommissar, Köln 

Die Polizei trifft an Brandorten zahlreiche Maßnahmen, Im Vordergrund 
dieser Abhandlung stehen besondere Maßnahmen der Strafverfolgung. 
Palizeiliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, insbesondere die Abwehr 
von Gefahren für Leib oder Leben von Menschen und für Sachwerte, sind 
rechtlich weitestgehend unproblernatisch. Soweit in einem Brandfall ein 
Wohnblock geräumt werden muss, handelt es sich um Verwaltungsakte 
auf der Grundjage von $ 34 Abs. 1 PolG NRW (Platzverweisungssege- 
hung) oder & 8 Abs. 1 PofG NRWF (Generalklausel). In diesen Fällen 
erfolgt die Inanspruchnahme der Bewohner als Nichtstörer gern. $ 6 
PolG NRW mit der Konsequenz, dass z. B. beschädigte Türen durch die 
Polizei ersetzt werden müssen. Diese rechtmäßligen Zwangsmaßnahmen 
dienen der Rettung von Menschenleben, ziehen jedoch wegen der Inan- 
spruchnahme von Nichtstörern Entschädigungsansprüchs nach sich, vgl. 
$ 67 PolG NRW i, V. m. 88 39 bis 43 OBG NRW, 

[Der Brandort als Tatort 

Der Tatorı hat nıcht nur eine kriminatisti- 
sche Dimension, sondern beinhaltet auch 
‚rechtliche Aspekte, Gem. $ 3 Abs. I StGBist 
Tatort der Ort, an dem der Täter gehandelt 
‚hat oder im Falle des Unlerlassens hätte 
handeln müssen oder an dern der zum 
Tatbestand gehörende Erfolg eingetreten 
ist oder nach der Vorstellung des Täters 
eintreten sallte. 

Von der geografischen Lage eines Ortes 

hängen die Strafbarkeit und ihre Verlöig- 
barkeit genau so ab. wie die Anwendung 
der StPO, aber auch die örtliche Zustän- 
digkeit der Gerichte, Staatsonwaltschaften 
und der Polizeien. 

Brandorte sind regelmäßig dann Tat- 
orte, wenn ein Anfangsverdacht einer 
Straftat gem.$ 152 Abs.2 StPO begründbar 
ist. Im Rahmen der Strafverfolgungskom 
petenz haben die Staatsanwaltschaften 
gem. $ 161 StPO und die Polizeibehörden 
gem. $ 163 Abs. | StPO die notwendigen 
Maßnahmen zur Aufklärung der Straftat 

Brandursachenbestimmung bereits vor 
den Ermittlungen zur Täterfeststellung als 
schwierig. Zudem sind die Tatorte arm an 
individuell zuzuordnenden Spuren und der 
Personalbeweis kaum erfolgversprechend. 

Eine Häufung von Brändea ist stets öf- 
fentlichkeitswirksam. Aufgrund der Aus- 
wirkungen auf das Sicherheitsgefühl der 
Bevölkerung beeinflussen die Medien die 
Ermitlungen, können aber auch einen 
hohen Personal- und Ressourceneinsatz 
bewirken und dadurch die Ermittlungen 
fördern. 

und zur Verfolgung möglicher Tatver- 
dächtiger und Beschuldigter zu veranlas- 
sen. Ist ein Brand lediglich auf ein Natur- 
ereignis zurückzuführen, lässt sich An- 
fangsverdacht in der Regel nicht begrün- 
dei. 

Eine Sonderstellung können Natur- 
greignisse dann begründen, wenn dadurch 
ei Mensch zu Tode gekommen ist. Dann 
greifen die Regelungen des Todesermitt- 
Tungsverfahrens gen. $ 259 StPO, und zwar 
unabhängig davon, ob ein Anfangsver- 
dacht einer Straftat begründbar ist oder 
nicht, Es müssen lediglich Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass jemand eines nicht 
natürlichen Todes gestorben ist. 

Bei einem Brandorı sprechen im Regel- 
Fall verschiedene Tatsachen für einen An- 
fangsverdacht einer Sıraftat, insbesondere 
verletzte Personen, die entstandenen 
Sachschäden, die zunächst unklare Ursa- 
Chenlage, die Möglichkeit der Spurenzer- 
störung durch das Feuer sowie die hohen 
Anstrengungen der Menschen, den Aus- 
bruch von Bränden mit len Mitteln zu 
vermeiden. Ein Brand ist ein untypisches 
Ereignis. Daher kann ein Brandgeschehen 
selbst schon den Anfangsverdacht einer 
Straftat begründen. 

Je nach Schadensausmaß können bei 
Rränden Tötungs- und Körperverlet- 
zungsdelikte (88 211 fund 95 223 H. 
SıGB), die klassische Brandstiftung 
(65 306 # StGB) aber auch Sachbeschädi- 
gungsdelikte (8$ 303, 304 StGB) in Betracht 
konmen. 

Soweit vorsätzliches Handeln eines 
Menschen nicht beg/ündbar ist, kann 
auch Fahrlässigkeit zur Strafbarkeit 
führen, 2. B. fahrlässige Tötung gem 
$ 222 StGB, fahrlässige Körperverlet- 
zung gem. $ 229 StGB und lahrlässige 
Brandstiftung gen. $ 3064 SGB. Straf- 
rechtlich relevant können auch Unter« 
Tassungshandlungen im Sinne von. 
$1351GB sein 



Im Ergebnis lässt sich die Feststellung 
treffen, dass der Brandorl regelmäßig auch 
Tatorı ist und deshalb die Polizei die not. 
wendigen Stralverfolgungsmaßnahmen 
ergreifen muss. 

Maßnahmen der Strafverfol- 

gung 

Die StPO hält ein Bündel von Maßnahmen 
zur Strafverfolgung, aber auch zur ord- 
nungsgemäßen Durchfährung dieser 
Maßnahmen vor. 

Neben den Maßnahmen zur Rettung, 
von Menschen und zur Gewährleistung des 
ngestörten Einsatzes der Rettungskräfie 
wird die Polizei schr schnell den Tatort si 
chern, sofern sich der Anfangsverdacht ei- 
ner Straftat abzeichnet. Das vechtliche In- 
strument dazu st die Sicherstellung gem. 
$94 Abs, 1 StPO. Voraussetzung Ist, dass 
der Tatort eine Beweismittelfunktion hat. 
Beweisbedeutung liegt danı vor, wenn 
anzunehmen ist, dass Erkenntnisse für das 
Verfahren gewonnen werden oder das 
Verfahren dadurch gefördert wird. Das 
Beweismittel muss einen Klärenden Beitrag 
für das Strafverfahren leisten können. 

[os Abspercung 

Ein Beweismittelliegt dann vor, wenn es 
unmittelbar oder mittelbar für die Tat oder 
ie Umstände ihrer Begehung Beweis er- 
bringt. Abzustellen ist au den Zeitpunkt 
der Entscheidung der Beamten vor Ort 
(sogenannte er-ante-Position). Zu einem 
späteren Zeitpunkt kann ein Beweismittel 
überholt oder erledigt sein, wei sich z.B. 
der bestehende Tatverdacht aufgrund von 
Zeugenaussagen nicht mehr aufrechter- 
balten lässt 

Der Tatort wird wie jedes andere Be- 
weismitelsichergestelt. Auch Immobilien, 
Grundstücke, Wohnungen, Häuser, Räu 
ine können sichergestellt werden. Die 
einfache Sicherstellung gem. $ 94 Abs. 1 
SUPO setzt voraus, dass der Inhaber mit der 
Maßnahne einverstanden ist oder die 
Sache gewahrsamslos ist. Regelmäßig ist 
der Gewahrsamsinhaber nach entspre: 
chenden Erläuterungen oder nach Belch- 
rung einverstanden. Liegt kein Einver- 
ständnis voroder istder Inhaberabwesend, 
erfolgt die Beschlagnahme des Tatortes 
gem. $ 94 Abs. 2tPO. Mit der Sicherstel. 
hung oder Beschlagnahme erlangt die Poli- 
zei Gewahrsam an der Sache und das Recht 
der weiteren Auswertung. Die Sicherung 
der Immobilien erfalgt durch Absperrung, 
Platzverweise an Personen, entsprechende 
Anordnungen und auch durch Versiege- 
Jung von Türen 
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Brandort ist Tatort 

[ —_ Maßnahmen am Tatort } 
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‚Abb.: Brandort ist Tatort 

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
gebietet, dass die Polizei nur die Teile der 
Immobilien sicherstellt bzw. beschlag- 
nahmt, die für die nähere Untersuchung in 
Betracht kommen. Die Untersuchungen 
sind zügig und mit ausreichenden Perso- 
al durchzuführen, damit möglichst 
schnell eine Freigabe erfolgen kann. Auch 
wenn der Inhaber in die Sicherstellung 
eingewilligt hat, kann daraus keine längere 
Verfügbarkeit abgelitet werden. Wirdz.R. 
wegen Verzögerung die Einverständniser- 
Klärung zurückgenommen, ist die Anord- 
nung der Beschlagnahme gem. $ 9 Abs, 2 
S(PO erforderlich. 

[LFormvorschritten 

Ein weiterer Unterschied zwischen der Si- 
<herstellung und Beschlagnahme legt in 
der Anordnungskompetenz. Für die Be- 
schlagnahme ist gent. $ 98 Abs. I StPO 
grundsätzlich der Richter zuständig. Bei 
Gefahr im Verzug kann die Anordnung 
auch durch eine Ermittlungsperson erfol- 
gen. Gefahr im Verzugliegi dann vor, wenn 
die vorherige Einhölung der tichterlichen 
‚Anordnung die Maßnahme gefährden 
würde. Eine schnelle polizeiliche Anord- 
mung kann sich z. B. aus dem Umstand 
ergeben. dass der Tatort schnell geräumt 
werden muss, um die Vernichtung von 
Spuren zu verhindern. Erfolgt eine poli- 
2eiliche Beschlagnahmeanordnung. ist in 
derRegelgem. 78 Abs. StPO binnen drei 
Tagen eine richterliche Anordnung einzu- 
‚holen, wenn der Betroffene nicht anwesend 
war oder gogen die Beschlagnahme aus- 
drücklich Widerspruch erhoben hat, Die 
Beschlagnahme ist in Anwendung von 
5107 StPO zu dokumentieren. Dabeiistder 

Zeitpunkt und die genaue Bezeichnung 
sowie räumliche Ausdehnung zu bezeich- 
nen. Eine Sicherstellungs- bzw. Beschlag 
nahmennardnung führt dazu, dass das Be- 
weismittel in das Eranttlungsverfahren 
eingebracht wird. Außerdem wird durch 
die Maßnahme erst ein Schutz aus $ 133 
STGB (Verwahrungsbruch bei beweglichen 
Sachen) und $ 136 StGB (Verstrickungs 
bruch, Siegelbruch) gewahrt 

[sicherung des Tatortes 

Bei Maßnahmen der Strafveriolgung kön- 
nen auf.der Grundlage von $ 164 StPO die 
mötwendigen Anordnungen gegen Perso- 
nen getroffen werden, die die Ermitt- 
Tungsmaßnahmnen stören. 

Van der Rechisfolgenregelung ermäch 
igt$ 164 StPO zur Festnahme. Esistjedoch 
allgemein anerkannt, dass mildere Maß- 
nahme, wie 2. B. die Anordnung, be- 
stimmte Handlungen zu unterlssen oder 
Platzverweise, aus $ 164 SıPO unmittelbar 
abgeleitet werden. Bin Rückgrifi auf die 
entsprechenden Normen der Polizeigeset- 
78 (2.8.98 Abs. 1 PolG NRW als Gene- 
ralklausel oder $ 34 Abs. | PoIG NRW für 

€ Meyer -oßner SO, ON. $4, Auflage, $ 4, 
Rdn. 

2 Vol. silt Vier Meyer une, 5PO, ZUM. $ı 
Alle, $ 94 Ruhr d.wud Gercke, SPD. Heide 
Üerger Kontmentar, 2009, 4 Autlage.$ 9. 
Rdn. 
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den Platzverweis) ist nicht möglich: die 
StPO ist hier das Spezialgeseiz." 

Die Aufforderung an Schaulustige; den 
Brandort zu verlassen, stützt sich demnach 
aufs 164 StPO. 

In tatbestandlicher Hinsicht mössen 
folgende Voraussetzungen vorliegen: 
> strafprozessuale Amishandlung 
> Zulissigkeit dieser Amtshendlung 
> vorsätzliche Störung oder sonstige 

Widersetzlichkeiten 
> Rechtswidrigkeit der Störungshandlung 
> Anordnungskompetenz durch den die 

Amtshondlung leitenden Beamten. 

amtshandlung 

Geschütz sind alle Handlungen und 
Maßnahmen zur Strafverfolgung, Für die 
polizeiliche Arbeit am Brandort kommen 
hier insbesondere die Durchsuchung des. 
Ortes, die Auswertung der Spuren sowie: 
Durchsetzung bzw. Sicherung der Be- 
schlagnahme des Tatortes in Betracht. Die 
‚Amtshandlungen müssen rechtmäßig sein. 
Bei rechtswidrigen Handlungen hat der 
Bürger ein Notwehrrecht; die Vorausset- 
zungen des $ 364 StPO sind nicht gegeben. 
Insoweit wären diesbezügliche Anordnun- 
gen rechtswidrig. Maßnahmen zum Schutz 
des Brandortes setzen die vorherige An- 
eignung dieses Objektes auf der Grundlage 
von $ 94 StPO voraus. Erst dann können 
Schutzanordnungen im Sinne von $ 164 
StPO erfolgen. 

[vorsätzliche Störung 

Eine Störung der strafprozessualen Tätig- 
keit liegt in einem Verhalten, das die ord- 
wungsgerhäße und sachgerechte Durch- 
führung der jeweiligen Amtshandlung 
nicht ganz unerheblich beeinträchtigt oder 
erschwert. Die Störung muss vorsätzlich 
erfolgen. Bedingter Vorsatz reicht aus, 
Dem Störer muss bewusst sein, dass seine 
Handlung die Maßnahme stört. Bloße Be- 
lästigungen. kritische Äußerungen zur 
Zulässigkeit der Maßnahme oder ständiges 
Infragesiellen der Zweckmäßigkeit reichen 
im Ergebnis nicht aus. Dieses Problem er- 
fährt dann besondere Bedeutung, wenn. 
3. B. die Person ein Anwesenheitscecht be- 
sitzt. Gem. $ 106 Abs. } StPO hat der In- 
haber bei der Durchsuchung das Recht, 
anwesend zu sein und der Durchsuchung 
beizuwahnen, Maßstab ist die Erheblich- 
keit der Störung. Diese muss unmittelbare 
‚Auswirkungen auf die polizeiliche Maß- 
nahme haben. Von einer Störung kann 
daher nur dann gesprachen werden, wenn 
tatsächlich Schaden zu erwarten ist. Kritl- 
sche Unmutsäußerungen können sicher- 

lich Reaktionen bei den beteiligten Bram- 
en auslösen. Sie ind jedoch letztlich hin- 
zunehmen, weil de Schwelle zur Störung 
‚noch nicht überschritten ist. Die Abwä- 
Bung zwischen dem Anwesenheitsrecht des 
Betroffenen und dem Grad möglicher Be- 
einträchtigungen zwingt zur Konkret 
tung. D.h. die Handlungen müssen 
unmittelbare Auswirkung auf die Amts- 
handlung haben oder deren Erfolg mit 
hoher Wahrscheislichkeit gefährden. im 
Ergebnis wird auch eine Beleidigung im 
Sinne von $ 185 StGB sich nicht unmittel- 
bar auf die Amtsbandlung auswirken. 

Tedoch kann insgesamt unkooperatives 
und aggressives Verhalten ein Indiz für ci 
ne Störungsabsicht sein. Es ist anerkannt, 
dass auch unmittelbar bevorstehende Stö- 
rungen mit Maßnahmen nach $ 164 S:PO 
begegnet werden können.’ Die Polizei 
braucht nicht zuzuwarten, bis die Störung 
eintritt, Jedoch istzu fordern, dass durch 
die Handlung dieordnungsgemäße 
Durchführung der Maßnahme ernstlich 
behindert oder erschwert wird oder die 
Erfolgsaussichten vermindert werden. 

Maßgeblich sind die konkreten Um- 
Stände und die Anzahl der eingesetzten 
Beamten. Wenn relativ wenig Beamte vor 
On sind, wäre eine Störung leichter mög- 
lich. Insoweit müssen solche Erwägungen 
ebenfalls berücksichtigt werden. 

Ein Widersetzen im Sinne von $ 164 
StPO liegt dann vor, wenn der Betroflene 
Zulässige Anordnungen nicht befolgt. Ge- 
meint sind hier insbesondere Schutz- 
anordnungen im Sinne von $ 164 SıPO. 
Wenn sich also der Störer trotz Aufforde- 
rung nicht an einem bestimmien Platz 
aufhält und stattdessen im Tatoribereich 
umberläuft und die Gefahr der Spurenver- 
nichtung besteht. Das Anwesenheitsrecht 
nach $ 306 Abs. 1 SIPO beinhaltet grund- 
sätzlich ein freies Bewegungsrecht anı 
Tatort, damit der Inhaber den Vollzug der 
polizeilichen Maßnahmen kontrollieren 
kann. im Interesse des Spurenschutzes. 
kann der Inhaber dann ausgeschlossen 
‚werden, wenn er nach entsprechender 
Hinweisung sich weiterhin uneinsichtig. 
zeigt. " 

Polizeiliche AnordnungzurSicherung 
eines Tatorie® 

- Zuweisung des Rechtsweges - 
Wird eine beanstandete polizeiliche 

Anordnung im Zusammenhang mit 
strafprozessualen Maßnahmen im 
Rahmen eines strafrechtlichen Ermitt- 
lungsverfahrens nach $ 160 StPO aufder 
Grundlage des $ 164 StPO getroffen 
(hier: vorübergehende Untersagung des 
Überschreitens der Absicherung einer 
als Tatort in Betracht kommenden 
Verkehrsunfallstelle, uns die Spurensu- 
che zu ermöglichen), ist diese Maßnah- 
‚ae als Strafverlolgungsmaßnehme dem 

Strafserfahrensrecht zuzuordnen. Sie 
unterliegt deshalb als sogenannter Jus- 
izverwaltungsakt auf dem Gebiet der 
Strafrechtspflege wegen der abdrän- 
genden Sonderzuweisung des $ 23 Abs. 
18.1 EOGVGi.V.m.$d0 Abs.18.1,2, 
Halbsatz VwGO der Überprüfung 
durch die ordentlichen (Straf-JGerichte. 

Die Störungen müssen rechtswidrig erfol- 
gen. d.h, der Beiroffene kann sich nicht auf 
Rechte für sein Handeln berufen. Um) 
kehrt bedeutet dies, dass auch die paliei 
lichen Anordnungen rechtmäßig sein 
müssen. Bei Rechtswidrigkeit hat der Be- 
troßlene ein Notwehrrecht gem. $ 32 5GB. 
Eine Strafbarkeit im Sinne von $ 113 StGB 
Tiegt ebenfalls nicht vor. 

[Anordnungskompetenz 

Diese ist gem. $ 164 StPO dem Beamten 
übertragen, der die Maßnahme leitet. Ist 
der Staatsanwalt anwesend, ist er als Leiter 
änzusehen. Im Übrigen richtet sich die 
‚Anordnungskompetenz im Polizeibereich 
nach Dienstrecht und innerdiensilichen 
Regelungen. Beamte in Vorgesetztenei- 
genschaf sind dem Kreis zuzurechnen. 
Leiter können demnach der Kommissa- 
rlatseiter, der Leiter der Ermittlungskom- 
aission, aber auch der Diensigruppenleiter 
in der ersten Phase des Sicherungsangrifls 
sein. Ist kein Vorgesetzter vor Ort, kann 
auch der Streifenführer als Leiter angese- 
hen werden. Es ist deshalb nicht erforder- 
Jich, die Entscheidung eines abwesenden 
Vorgesetzten einzuholen. Der Wortlautdes 
$ 164 StPO ran Ort und Stelles ist insoweit 
eindeutig. 
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[Die Durchsuchung 

Üblicherweise beinhaltet die Sicherstel- 
Tungs- und Beschlagnahmekomprtenz zu- 
gleich das Recht. den Gegenstand auch, 
auszuwerten und zu begutachten. Bei Tat- 
orten besteht jedoch die Besonderheit. dass. 
es sich In der Regel um Räumlichkeiten 
handelt, die gem. Art. 13GG unter eine 
besonderen Schutz allen. Deshalb muss die 
Polizei für die Durchsuchung zusätzlich auf 
$ 102 oder $ 103 StPO zurückgreifen, wenn. 
der Inhaber nicht ausdrücklich sein Ein- 
Verständnis erklärt. Nach $ 102 StPO muss 
der Inhaber.der Räumlichkeit Verdächtiger 
einer Strafat sein. Jemand ist dann Ver- 
dächtiger, wenn er aufgrund von Tatsachen 
als Täter oder Teilnehmer einer Strafiat in 
Betracht kommt, Ein bestehender Tatver- 
dacht konkretisiert sich aufeiner Tatsa- 
‚ehenbasıs gegen eine Person. Dann is die 
Person Verdächtiger einer Strafial. Der 
Beschuldigtenstatus ist nicht erforderlich. 
Ziel der Durchsuchung ist hier das Auffin- 
den von Beweismineln. Insoweit schließt 
sich der Kreis wieder zur Sicherstellung 
und Beschlagnahme gem. $ 94 StPO. Die 
Rechtslage bei $ 103 StPO ist hinsichtlich. 
des Ziels ähnlich. Es geht um die Spuren 
ner Strafiat oder um die Auffindung von 
Beweismitteln. Die Durchsuchung nach 
$ 103 StPO richtet sich gegen andere Per- 
sonen, die nicht Verdächtige einer Straftat 
sind. Insofern werden sich entsprechende 
Tatortanaßnahmen bei Branddelikten in. 
der Regel gegen diesen Personenkreis 
richten. 

Fvertahrensvorschriften 

Gem. $ 105 Abs. 1 StPO liegt die Anord- 
nungskompotenz beim Richter. Seit der 
Grundsatzentscheidung durch das Bun- 
desverfassungsgericht vom 20.2.2011° ist 
klargestellt, dass der Regelfall des Gesetzes 
nicht durch eine Umkehr in der Praxisoder 
usch fehlende richterliche Bereitschafts- 
dienste außer Kraft gesetzt wird. Die Polizei 
wird damit regelmäßig nicht umhinkom- 
men, eine richterliche Entscheidung zu 
beantragen, sofern der Berechligte mit der 
Durchsuchung nicht ausdrücklich einver- 
standen isı. Im Regelfall wird bei Brand- 
Straftaten eine solche richterliche Ent- 
scheidung auch ergehen, weil die Ein- 
grifisvoranssetzungen nach $ 102’0der 
$103 StPO vorliegen und der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit gewahrt wird 
hinsichtlich des möglichen Sırafrahmens 
der zu verfolgenden Straftaten. Diese Klare 
Rechtslage darf jedoch nicht zu der An- 
nahme führen, dass ein Beschluss ent 
hehrlich sei und die Eilentscheidungs- 
kompetenz der Polizei auf Gefahr im Ver- 

zug Anwendung findet. Während die Be- 
schlagnahmeanordnung nach $ 9 Abs.2 
iV.m.$98 StPO nuch als Bilentscheidung 
ergehen kann, weil erst danach die Polizei 
berechtigt ist, z. B. unhefugte Personen 
vom Tatort Zu verweisen, damit keine 
Spuren vernichtet werden. kann dieser 
Befund jedoch nicht für die anschließende 
und intensive Durchsuchung der Räum- 
lichkeit so ohne Weiteres reklanniert wer 
den. Mit der Sicherung des Tatories beste- 
ten zunächstregelmäßigkeine Gründe, die 
einen besonderen Eilfal im Sinne des$ 105. 
‚Abs, U StPO rechtfertigen können. Ein 
solcher Eilfall läge z.B. dann vor, wenn bei 
einer schnell erfolgten Durchsuchung, 
Rinweise auf den möglichen Täter zu er- 
warten sind. Gerade bei einer unklaren 
Sachlage sind jedoch umfangreiche und 
zeitaufwendige Durchsuchungen erforder 
lich, sodass schan aus diesem Grund der 
Eilfal näher begründet werden muss 
Der nhaber darfgem.$ 106 Abs.1 StPO 

der Durchsuchung beiwohnen. Insoweit 
könnte die oben beschriebene Problematik. 
bestehen. wenn der Inhaber die polizeil- 
chen Maßnahmen stört. Gem. 5 105 Abs. 2 
StPO mauss die Polizei sich zumindest be- 
mühen, Zeugen hinzuzuziehen. Relevant 
wird diese Verfahrensvorschrift besonders 
dann, wenn ein Gebäude teilweise oder 
noch gut erhalten geblieben ist und betre- 
ten werden kann. Die Zeugen dokumen- 
tieren die ordnungsgemäß durchgeführte 
Durchsuchung und sichern damit auch die 
polizeiliche Arbeit. 

Die Mitteilungs- und Protekollplicht 
des $ 107 StPO können auch Relevanz bei 
der Durchsuchung eines Brandortes ent- 
falten. Soweit der Inhaber der Räumlichkeit 
Tatverdächtiger ist, ist ihm mit der An- 
ordnung der Maßnahme ein Tatvorhalı zu 
machen und zu eröffnen, welcher Straftäter 
verdächtigt wird. Ist vorher schon die 
Identität gen. $ 163b Abs. 1 StPO des 
Verdächtigen erhoben worden, so erfolgte 
der Tatvorhalt bereits zu diesem Zeitpunkt, 
vel.$ 163b Abs. Hi. V.m. 6 1632 Abs.d 
StPO, 

[Weitere Ermittlungshandlungen 

Grundlage dafür is in der Regel die Gene 
ralermittlungsklausel des $ 163 Abs. I Satz 
2SWPO. Diese Befugnis umfasst inıbeson- 
dere die Möglichkeiten, personenbezogene 
Daten durch Ermittlungen, Befragungen, 
Vernehmungen, aber auch durch kurzfris 
tige Observationen zu erheben. Kicssisch 
kommi in solchen Straflaten eine Umfeld 
befragung zum Tragen. bei deralle An- 
wohner systematisch aufgesucht und hin- 
sichtlich möglicher Wahrnehmungen be- 
fragt werden. Soweit es dazu schon zu 
Zeugen- oder Beschuldiglenvernehmun- 
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gen kommt, sind die entsprechenden Be. 
Nehrungsvorschriften zu beachten.” Auch 
‚Auskumfisersuchen an Behörden lassen 
sich hier rechtfertigen. Die Voraussetzun- 
gen für Ermitllungen dieser Art. das Vor- 
Hiegen mindestens des Verdachts einer 
Straftat, ist In der Regel gegeben, 

Das Fertigen von Foto- oder Videoauf- 
nahmen, z. B. zur Spurenlage in der Woh- 
nung, lässt sich ebenfalls über die Gene- 
ralklauset rechtfertigen. Jedoch gil hier der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als 
Ausgleichsregelung. Die räumliche Sphäre 
einer Wohnung genießt über Art. 13 GG 
einen intensiven Schutz und umfasst auch 
das Fotografieren der Räumlichkeiten. Zur 
Wahrung des Grundsatzes der Verhälnis- 
mäßigkeit sind an den Beweiswert solcher 
Fotos hohe Maßstäbe anzulegen. Fotos, die 
dokurmentieren sollen, dass eine polizeili- 
che Durchsuchung nicht zur Zerstörung 
oder Beschädigung der Einrichtung führte, 
sind regelmäßig nicht erforderlich, weil 
dazu die Zeugenaussagen im Stane von 
$ 105 Abs. 2 StPO ausreichen”. 

Fotagrafieren von Persanen- 
gruppen 

Die polizeiliche PraxisIchrt, dass gerade bei 
Branddelikten die Täter dazu neigen, den 
Tatort aus unterschiedlichen Gründen 
‚noch einmal aufzusuchen. In Kenntnis 
dieser Möglichkeit ergeht regelmäßig der 
Auftrag, die anwesenden Zuschauer zu fl. 
men in der Erwartung, damit auch mög- 
liche Tatverdächtige zu erfassen. Eine sol- 
che Maßnahme ist nicht unproblematisch, 
da das Recht amı eigenen Bild der Betrof- 
fenen gem. Art. 2 Abs. Li. V.m. An. ] 
‚Abs. 1 GG beeinträchtigt wied. Die StPO 
kennl Filmaufnahmen von Personen nur 
im Zusammenbang mit $ 200h und $ 81b 
bzw. $ 1630 StPO. Es handelt sich um be- 
schuldigte oder verdächtige Personen. Fi- 
nen solchen Status kann bei den genannten 
Gruppenaufmihmen gegen keine Person 

$ Diese Hntschektung ht die roherige Praxis 
malßigölschversndert Ein richieücher Beta 
schofscienst muns iu der Regel eingerichtet 
werden. Die Poligei ans versuchen, dau Richter 
uerseichen. Die Bethuungender Plizei und das. 
Tigebni ind zu dokumentieren. Auswirkungen 
{haben sich aber such auf die Anordnung einer 
Rluprobe gem. $ la Abs, 3 SEO ergeben. 

10V) 4 1638 Abs. 4 SLPO zur Beschukigteneer 
hang und $ 163 Abs. 5 S1DO bei der 
Vernehmung von Zeugen. 

11 VL. dazu LÖ Hamburg, Beschl x 19.3.2004. I 
2004. 368 f, Die Beaimen haten vor Bagrun der 
Durchsuchung eine rk verschmutte und til. 
‚ncue in Innenbereich beschädigte Wohnung 
foiogenfsch dokumentiert um zu beweisen. liss 
eser Zustand schon verher bouand. Dis LG: 
Ten die Zuläsigke wegen der Zeugenhuktun 
des $ 105 Al. 24PD ah. Vgl auch OLG Col. 
Ba 


